
Petition 91419

Krankengeld - Regelungen zum Einstellen des Krankengeldes seitens der

Krankenkasse

Text der Petition Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass Krankengeld nicht ohne Weiteres

seitens der Krankenkasse eingestellt werden kann.

Begründung Ein Anspruch auf Krankengeld besteht stets nur für den Zeitraum der jeweiligen

ärztlichen Feststellung, z. B. also für ein oder zwei Wochen und nicht für die Zeit der

Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit (§ 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V). Bei der

Bewilligung von Krankengeld liegt folglich kein „Verwaltungsakt mit

Dauerwirkung“ vor, sondern eine „Kette“ von Verwaltungsakten, die in

unproblematischen Fällen aufeinander folgen. Solange Arbeitsunfähigkeit unstreitig

besteht und lückenlos durch Folgebescheinigungen nachgewiesen ist, wird

Krankengeld gewährt und die (Pflicht-)Mitgliedschaft der Versicherten in der

Krankenversicherung bleibt bestehen (§ 192 Abs. 1 Nr. 2 SGB V).

Sofern Krankenkassen die Zahlung des Krankengeldes einstellen, weil der

Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) - entgegen der Einschätzung

der behandelnden Ärztinnen und Ärzte und meist nach Aktenlage - zu dem Ergebnis

gelangt ist, Arbeitsunfähigkeit sei nicht mehr gegeben, führt dies zu erheblichen

finanziellen Problemen für die Versicherten. Erheben die Betroffenen Widerspruch

gegen die Ablehnung weiterer Krankengeldzahlungen, so hat der Widerspruch zwar

grundsätzlich aufschiebende Wirkung (§ 86a Abs. 1 SGG) und der ursprüngliche

Bewilligungsbescheid hat vorläufig weiter Bestand. Da Krankengeld jedoch stets nur

für den Zeitraum der jeweiligen ärztlichen Feststellung bewilligt wird, können

Versicherte durch einen Widerspruch nicht (vorläufig) die weitere Absicherung über

den bisher bewilligten Zeitraum hinaus bis zur endgültigen Entscheidung über den

Streit erreichen. Die Betroffenen müssen sich in dieser Situation um alternative

Sozialleistungen und ihren weiteren Versicherungsschutz kümmern. Dabei wird

Arbeitslosengeld I unter Verweis auf die krankheitsbedingt mangelnde Verfügbarkeit

der Betroffenen für den Arbeitsmarkt jedoch in der Regel nicht gewährt. Für

Ansprüche auf Arbeitslosengeld II erfüllen viele Betroffenen indes die einkommens-

und vermögensabhängigen Voraussetzungen nicht.

Die Bewilligung von Krankengeld sollte im Wege einer Gesetzesänderung -

vergleichbar mit dem Verletztengeld nach § 46 SGB VII - als „Verwaltungsakt mit

Dauerwirkung“ statuiert werden, der an das objektive (Fort-) Bestehen der

Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit anknüpft. Damit hätte ein

Widerspruch gegen die Einstellung aufschiebende Wirkung und das Krankengeld

müsste bis zur Entscheidung über die streitige Arbeitsunfähigkeit vorläufig weiter

gewährt werden. Für Fälle eines erfolglosen Widerspruchs könnten - statt der

Rückzahlungsverpflichtung der Versicherten - Erstattungsansprüche zwischen den

für Arbeitslosengeld I und Krankengeld zuständigen Trägern statuiert werden.
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